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OKK-Informationen

Das Militärverwaltungsverfahren im Zusammenhang mit den
Revisionsbemerkungen des Oberkriegskommissariats

Nach Verwaltungsreglement (VR) Ziffer 59,
Absatz 1, hat das OKK die Buchhaltungen der
Truppe zu revidieren. Jährlich werden ca. lO'OOO

Buchhaltungen revidiert, wovon 600 dieser
Truppenbuchhaltungen zu Revisionsbemerkun-
gen Anlass bieten. Zu diesen Revisionsbemer-
kungen hat die Truppe innert 2 Monaten Stel-
lung zu nehmen. Akzeptiert das OKK die Stel-
lungnahme, so ist die Angelegenheit abge-
schlössen. Wie aber hat der Rechnungsführer
vorzugehen, wenn das OKK seine Argumente
nicht anerkennt?

Im Kapitel 10 «Militärverwaltungsverfahren»
des VR, umfassend die Ziffern 275 - 280, ist das

Vorgehen erläutert. In den Schulen der Vsg Trp
wird in der Regel nur kurz auf dieses Kapitel ein-
gegangen. Verschaffen wir uns einen ausführli-
chen Überblick.

Wie Sie dem Schema auffolgenderSeite entneh-
men können, hat der Rechnungsführer auf die
Revisionsbemerkungen, innert 2 Monaten,
schriftlich Antwort zu geben. Über 120 Rech-
nungsführer mussten letztes Jahr mindestens
einmal, eine stattliche Anzahl sogar zweimal,
gemahnt werden.

Um einen erstinstanzlichen Entscheid fallen zu
können, muss die Frage der Zuständigkeit genau
abgeklärt sein. Bei den in den Revisionsbemer-
kungen aufgeführten Tatbeständen ist in der
Regel das OKK zuständig. Hat das OKK jedoch
einen förmlichen Entscheid gefällt und ist der
Rechnungsführer damit nicht einverstanden, so
kann er innert 30 Tagen nach Eröffnung eine
Beschwerde bei der Rekurskommission der Eid-
genössischen Militärverwaltung einreichen.
Wird diese Beschwerde abgewiesen, so hat der
Beschwerdeführer in der Regel die Verfahrens-
kosten zu tragen.

Ist die Truppe auch mit diesem Entscheid nicht
zufrieden, so kann sie wiederum innert 30 Tagen
den Fall vor das Bundesgericht bringen. Das
Bundesgericht entscheidet dann in der Kompe-
tenz als höchstes Gericht des Landes endgültig;
der unterliegenden Partei werden in der Regel
die Verfahrenskosten auferlegt.

Das ganze Verfahren bewegt sich also im öffent-
liehen Recht.

C/ze/Z)ze«s/s/e//e Rev/sz'o«, A/o/or Durger

Fachtip des Monats

7/ezz/e mo'c/zz'ezz wz>zwez wez'/ere Dz/erpre/u/zone/z zwm Lerwa/m/zgs/'eg/e/we/?/' ff?? we/7erge6e«. D/es
6e/rz/f/ zTz <7er Prax/s vorLommezzz7e7<ä7/e, we/e/ze ums rfemye/zz'ge/z Reg/eme«/ nur a6ge/e/7erge/ösz' wer-
lien /coTzzze/z.

Einrücken am Vortag

Wer zum rechtzeitigen Einrücken zu einer
Dienstleistung bereits am Vortag reisen und
Unterkunft beziehen muss, hat Anrecht auf die
Log/se/z/se/züä/gzmg gemäss E7? Z//Ter 760.

Entschädigungen für Untersuchungs- und
Krankenzimmer

FRT Zzj/fer J4 (Buchst, a und b) gilt auch für die
Entschädigung von Untersuchungs- und Kran-
kenzimmern. VRE Ziffer 34 (Buchst, c) kann
auch für die Entschädigung von Einrichtungen
der Untersuchungszimmer angewendet werden.
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